
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/16 90/13/0004
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1994

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §71 Abs1 lita;

AVG §71 Abs1 Z1;

BAO §308 Abs1;

FinStrG §167;

VwGG §46 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1411/48 B 9. Mai 1949 RS 1

Stammrechtssatz

Eine die Dispositionsfähigkeit des Bfrs nicht ausschließende Krankheit kann nicht als Wiedereinsetzungsgrund

gewertet werden.
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